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Als Konsequenz aus der Reaktorkatast-
rophe in Fukushima hat die Bundesregie-
rung das Aus für acht Kernkraftwerke und 
den stufenweisen Atomausstieg bis 2022 
beschlossen. In einer Sondersitzung stimm-
ten die Regierungsmitglieder am 6.Juni für 
eine entsprechende Neufassung des Atom-
gesetzes. Zudem wurden mehrere Gesetze 
verabschiedet, mit denen der Netzausbau 
vorangetrieben und bis 2020 ein Ökostro-
manteil von 35 Prozent erreicht werden 
soll. Die Fördermittel für energiesparende 
Gebäudesanierungen hob das Kabinett auf 
1,5 Milliarden Euro pro Jahr ab 2012 an. 
Bereits bis 8. Juli soll das geänderte Atom-
gesetz Bundestag und Bundesrat passiert 
haben, um rasch in Kraft treten zu können. 

Die Sicherung einer zukunftsfähigen, 
umweltverträglichen und sicheren Ener-
gieversorgung sowie der Klimaschutz sind 
die größten Herausforderungen, denen die 
Menschheit heute gegenüber steht. Auf-
grund der Endlichkeit der fossilen Energie-
ressourcen, von denen wir zur Zeit jährlich 
so viel verbrauchen, wie in einer Millio-
nen Jahre entstanden sind, ist es kurzfris-
tig erforderlich, die derzeitige Nutzung von 
Primärenergieträgern gravierend zu verän-
dern.

Um energie- und klimapolitische Ziele 
zu erreichen, ist eine Doppelstrategie der 
Effi zienzsteigerung und der Ersetzung fos-
siler durch erneuerbare Energien notwen-
dig - auch um die Risiken der Energieim-
portabhängigkeit der deutschen Wirtschaft 
zu minimieren. Wenn der Energiever-
brauch nicht weiter ansteigen soll, kann 
Wirtschaftswachstum nur durch die Steige-
rung der Energieeffi zienz erreicht werden. 
Die Steigerung der Energieeffi zienz ist die 
größte und eine gut verfügbare Ressource.

Dies spielt auch beim notwendigen 
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien eine entscheidende Rolle. Erneuerba-

re Energien haben langfristig das Potential, 
den derzeitigen und zukünftigen Energie-
bedarf zu decken. Das derzeit verfügbare 
Potential der erneuerbaren Energien reicht 
aber noch nicht aus, um den Energiebedarf 
komplett abzudecken. Eine vollständige 
Versorgung mit erneuerbaren Energien ist 
deshalb auf lange Frist nur möglich, wenn 
es gelingt, den Bedarf durch Effi zienzstei-
gerungen abzusenken.

Das Handwerk unterstützt eine Ener-
giewende hin zu Energieeffi zienz und Nut-
zung erneuerbarer Energien. Handwerks-
betriebe sind die zentralen Umsetzer und 
verfügen über die notwendigen Kompeten-
zen bei der Entwicklung, der Beratung und 
der Realisierung von Energieeffi zienzmaß-
nahmen sowie bei erneuerbaren Energien.  

Eine nachhaltige Verbesserung der 
Energiesituation kann nicht ohne Unter-
stützung und Akzeptanz der Gesellschaft 
erreicht werden. Eine Energiewende darf 
Bürger und Unternehmen nicht überfor-
dern, es muss ein ausgewogener Weg zwi-

schen Anforderung und Förderung, zwi-
schen Regulierung und Deregulierung 
gefunden werden. Die Energie- und Kli-
mapolitik muss langfristig berechenbar sein 
und verlässlich bleiben. Die Politik muss 
den ohnehin schwierigen Anpassungspro-
zess in Wirtschaft und Gesellschaft erleich-
tern und durch marktkonforme Instru-
mente unterstützen.

Die Bundesregierung hat richtige und 
wichtige Impulse zum Gelingen der Ener-
giewende gesetzt. Dazu gehört die Zielset-
zung, unsere wichtigste Energieressource, 
das Einsparen von Energie vor allem im 
Gebäudebestand stärker zu nutzen. Die 
geplante Aufstockung des CO2-Gebäu-
desanierungsprogramms und die raschere 
steuerliche Abschreibung von Herstellungs-
kosten für energetische Sanierungen von 
Wohngebäuden sind hierfür geeignete In-
strumente. Diese Weichenstellungen kön-
nen zur notwendigen Beschleunigung der 
energetischen Umrüstung von Gebäuden 
beitragen. Allerdings ist Mittelausstattung 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 
zu gering – hier muss nachjustiert werden, 
um ausreichend hohe Anreize zu legen.

Wichtig ist, dass nun bald Planungssi-
cherheit über die konkreten Investitions- 
bzw. Sanierungsbedingungen hergestellt 
wird. Es ist wünschenswert, dass sich Bun-
destag und Bundesrat parteiübergreifend 
trotz des engen zeitlichen Fahrplans darü-
ber verständigen. Dabei erwarten wir ins-
besondere auch ein hohes Maß an Ver-
lässlichkeit der jetzt zu verabschiedenden 
Rahmenbedingungen und der Finanzie-
rung.  

Viele Fragen zur Versorgungssicherheit 
und zur Entwicklung der Energiepreise 
bleiben weiter offen. Hier muss als Ziel-
marke gelten, dass die Netze stabil und die 
Preise bezahlbar bleiben, für Verbraucher 
und energieintensive Handwerksbetriebe.

Die geplante Energiewende
der Bundesregierung
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Handwerker haben nicht nur einen 
Arbeitsplatz, sondern drei: ihre Werk-
statt, den Einsatzort für die Montage 
und das Fahrzeug. Zwischen Werk-
statt und Einsatzort liegt eine mehr 
oder weniger lange Wegstrecke, auf 
der Personen, die hergestellten Pro-
dukte sowie die unterschiedlichs-
ten Werkzeuge und Materialien be-
fördert werden müssen. Anhand der 
Fahrzeugbeschriftungen auf den 
Fernstraßen lässt sich ablesen, dass 
die Aktionsradien der Handwerker 
deutlich zugenommen haben.

Wer stets gut im Geschäft sein möch-
te, muss über seinen lokalen Tellerrand 
hinaussehen. Dies erfordert hohe Mobi-
lität und eine möglichst komplette Aus-
stattung an Bord, um vor Ort für jedes 
Problem gerüstet zu sein. Den Fahrzeugen 

kommt daher eine besondere Bedeutung 
zu. Leichte Nutzfahrzeuge, Kleintrans-
porter und Pkw-Kombis erfreuen sich im 
Handwerk großer Beliebtheit, da sie ger-
ne als „rollende Werkstatt“ oder Service-
fahrzeug genutzt werden. Geraten diese 

Fahrzeuge in kritische Verkehrssituationen 
oder werden in Unfälle verwickelt, kön-
nen Ladung und Ausrüstung den Ausgang 
der Situation und die Unfallfolgen maß-
geblich beeinfl ussen.

Transport im Handwerk

Hab’ mein Wagen, voll geladen…

weiter nächste Seite »»»
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Mit seinem Führerschein 
dokumentiert der Kraftfahrer, 
dass er gelernt hat, mit dem 
Fahrzeug sachgerecht umzuge-
hen und berechtigt ist, dieses im 
öffentlichen Straßenverkehr zu 
führen. Für die meisten Trans-
portfahrzeuge, die im Hand-
werk eingesetzt werden, reicht 
der Pkw- Führerschein aus 
(Klasse B oder Klasse 3, nach 
alter Bezeichnung). Wer jedoch 
keine Erfahrung im Umgang 
mit Kleintransportern und ähn-
lichen Fahrzeugen und vor al-
lem mit der vielfältigen Ladung 
hat, wird feststellen müssen, 
dass sich diese Fahrzeuge anders 
verhalten, als es von einem Per-

sonenwagen gewohnt ist. Und 
das Ladegut sicher zu verstauen, 
kann zum nahezu unlösbaren 
Problem werden, sofern man 
dies überhaupt als Problem er-
kennt.

Nach der Straßenverkehrs-
zulassungsordnung (StVZO) 
haben Fahrzeugführer und 
Fahrzeughalter die Verant-
wortung für den Betrieb eines 
Fahrzeuges zu tragen. Halter 
ist im Handwerksbetrieb in 
der Regel der Unternehmer. 
Es gehört zu seinen Aufgaben, 
technische, organisatorische 
und persönliche Maßnahmen 
zu treffen, die den Einsatz sei- ner Fahrzeuge sicher gestalten. 

Dazu gehören sowohl der Zu-
stand des Fahrzeugs, die Eig-
nung des Fahrers als auch die 
Sicherung der Ladung. Zu-
dem verpfl ichtet die Straßen-
verkehrsordnung den Fahr-
zeugführer dafür zu sorgen, 
dass Fahrzeug und Ladung den 
Vorschriften entsprechen und 
die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigen. Der Halter 
muss nicht allen Verpfl ichtun-
gen persönlich nachkommen, 
er kann sie selbstverständlich 
delegieren, wovon in der be-
trieblichen Praxis auch Ge-
brauch gemacht wird. Unter-
hält der Betrieb einen eigenen 
Fuhrpark mit mehreren Fahr-
zeugen, wird der Unternehmer 
seine Pfl ichten auf den Fuhr-
parkleiter übertragen und die 
Fahrer dazu verpfl ichten, vor 
Fahrtantritt Fahrzeug und La-
dung zu kontrollieren. Auch 
während der Fahrt muss beob-
achtet werden, ob alles sicher 
an seinem Platz bleibt. Derar-
tige Pfl ichten lassen sich bereits 
im Arbeitsvertrag festlegen.

Dennoch muss der Unter-
nehmer sich immer wieder 
davon überzeugen, dass seine 

Regelungen auch eingehalten 
werden. Gerade mangelhafte La-
dungssicherung und die daraus 
resultierenden Unfälle sorgen 
regelmäßig für Schlagzeilen in 
der Presse. Der Halter darf die 
Inbetriebnahme seines Fahr-
zeuges nicht zulassen, wenn die 
Ladung die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigt. Um Haftungs- 
und Verantwortungsfragen in 
Sachen ungesicherter Ladung 
zu vermeiden, lohnt es sich, 
in entsprechende Sicherungs-
systeme, die auch gleichzeitig 
Ordnungssysteme sein kön-
nen, zu investieren.

Möglichkeiten der
Ladungssicherung
Für die Arbeiten auf der Bau- 
oder Montagestelle werden 
eine Vielzahl an Werkzeugen, 
Kleinteilen und Hilfsmitteln 
benötigt. Alles sollte dabei 
sein, um nicht unnötige Verzö-
gerungen hinnehmen zu müs-
sen, denn „Zeit ist Geld“. Das 
ganze Material nur ungesichert 
auf die Ladefl äche oder in den 
Kofferraum zu legen, birgt vie-
le Gefahren und ist unprofessi-
onell. Zudem drohen Strafen, 
wenn man in eine Kontrolle 
gerät. Behälter können um-
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kippen und auslaufen. Teure 
Produkte, die sich der Kunde 
ausgesucht hat, können be-
schädigt werden. Außerdem 
werden Teile beim Bremsen 
zu Geschossen und gefährden 
die Fahrzeuginsassen. Bildet 
sich während der Fahrt ein ex-
plosionsfähiges Dampf – oder 
Gas-Luft-Gemisch, können 
Fahrzeugbrände oder gar Ex-
plosionen die Folge sein.

Zurrgurte verwenden
Freistehendes Ladegut muss 

mit mindestens zwei Zurr-
gurten  befestigt werden. 
Diese werden auf der Lade-
fläche jeweils von Zurrpunkt 
zu Zurrpunkt gespannt. Die 
Belastbarkeit dieser Halte-
punkte muss bekannt sein, 
damit sichergestellt ist, dass 
sie die Zugkräfte auch auf-
nehmen können. Die Er-
mittlung der Vorspannkraft 
beim Niederzurren und die 
sich daraus ergebende An-
zahl der erforderlichen Gur-
te kann mit Hilfe von Tabel-

len wesentlich vereinfacht 
werden. Die Hersteller von 
Zurrgurten stellen diese zur 
Verfügung. Beim Nieder-
zurren wird das Transport-
gut mit Gurten auf die La-
defläche heruntergezogen, 
wodurch sich die Reibungs-
kraft erhöht.  Alternativ gibt 
es spezielle Transport- und 
Ladungssicherungssysteme 
für diesen Fahrzeugtyp, die 

als Komplettlösung in den 
Laderaum geschoben wer-
den können. Insbesonde-
re bei Fahrzeugen, die von 
Handwerksbetrieben im Be-
reich „Sanitär, Heizung und 
Klima“ eingesetzt werden, 
gehören Gasgebinde zur 
Grundausstattung, um auto-
gen zu schweißen oder Wär-
mearbeiten durchführen zu 
können. 
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Unternehmer, die Fahrzeuge gewerblich 
einsetzen, müssen diese bei Bedarf, min-
destens jedoch einmal jährlich, durch einen 
Sachkundigen Kfz-Meister auf ihren betriebs-
sicheren Zustand prüfen lassen. Verankert ist 
dies im § 57 der Unfallverhütungsvorschrift 
„Fahrzeuge“ (BGV D 29). Seit Jahren liegt 
der Anteil der gewerblich genutzten Fahrzeu-
ge bei den Neuzulassungen über 50 %. 

Welche Fahrzeuge sind betroffen? 
Der Begriff „Fahrzeuge“ umfasst laut Un-
fallverhütungsvorschrift gewerblich ge-
nutzte Pkw, Lkw, Spezialkraftwagen, Kraf-
tomnibusse, Zugmaschinen, Krafträder 
und deren Anhänger. 

Was gehört zum Prüfumfang? 
Für die Prüfung von Fahrzeugen bestehen 
besondere Grundsätze, nachzulesen in der 
BGG 916 „Prüfung von Fahrzeugen durch 
Sachkundige“ der zuständigen Berufsge-
nossenschaften, die z.B. auf der CD „Prä-
vention“ der MaschBG enthalten ist. Die 
Prüfung des betriebssicheren Zustandes 
kann durch einen Sachkundigen erfolgen 
und umfasst sowohl den verkehrssicheren 
als auch den arbeitssicheren Zustand des 
Fahrzeuges. Für Personenkraftwagen und 
Krafträder gelten die Sachkundigenprüfun-
gen der Betriebssicherheit als durchgeführt, 
wenn über die ordnungsgemäß durchge-

führten Inspektionen gemäß Vorgaben des 
Fahrzeugherstellers mangelfreie Ergebnis-
se einer autorisierten Fachwerkstatt vorlie-
gen. Als Nachweis dient das abgestempelte 
Serviceheft in Verbindung mit der abge-
arbeiteten Servicecheckliste. Die Prüfung 
des verkehrssicheren Zustandes ist auch 
erbracht, wenn ein mangelfreies Ergebnis 
einer HU-Prüfung nach § 29 StVZO vor-
liegt. Etwaige Vorschriften hinsichtlich der 
Arbeitssicherheit sind nicht vorgesehen. 

Anders im Nutzfahrzeugbereich:
hier kann die Prüfung von Aufbauten und 
Einrichtungen erforderlich sein (arbeits-
sicherer Zustand), wenn dies durch Ver-
ordnung, z. B. eine UVV, oder Richtlinie 
bestimmt ist. Zu den weitergehenden Prü-
fungen gehören z. B. Freiraummaße bei 
Bolzenkupplungen, Ein- und Ausstiege, 
Aufstiege und Arbeitsplätze auf Fahrzeu-
gen (Tankfahrzeuge, Spezialfahrzeuge etc.) 
sowie Stehplätze an Müllsammelfahrzeu-
gen usw. Die relevanten Prüfpunkte sind 
in der BGG 916 (hinterlegt auf der CD) 
ausführlich beschrieben. Dieses Regelwerk 
bildet die Grundlage, muss jedoch für die 
zu prüfenden Fahrzeuge individuell ange-
passt werden, z.B. durch die Erstellung von 
Checklisten für bestimmte Fahrzeuggrup-
pen. Die Checklisten können dann jährlich 
zur Überprüfung der betreffenden Fahrzeu-

ge genutzt werden. Die UVV-Prüfungen 
sollten, da es zusätzliche Dienstleistungen 
sind, entgeltpfl ichtig angeboten werden. 

Wer ist Sachkundiger? 
Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fach-
lichen Ausbildung und Erfahrung ausrei-
chende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fahr-
zeugtechnik hat und mit den einschlägigen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, BG-
Vorschriften, insbesondere die BGG 916 
und allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik soweit vertraut ist, dass er den betriebs-
sicheren Zustand von Fahrzeugen beurteilen 
kann. Dies ist im Transporter-, Nutzfahr-
zeugbereich und bei selbstfahrenden Arbeits-
maschinen ein gewerblicher Mitarbeiter mit 
einer mindestens abgeschlossenen Gesellen-
prüfung als Kfz-Mechaniker. Der Besuch ei-
nes Grundlehrganges für Arbeitssicherheit bei 
der Berufsgenossenschaft, z.B. Ausbildung 
zur Sicherheitsfachkraft, ist als Nachweis der 
Kenntnisse zur Arbeitssicherheit sinnvoll. 

Wie erfolgt der Nachweis der Prüfung? 
Die Ergebnisse der Prüfung z.B. beim 
Pkw im Serviceheft sind vom Fahrzeug-
halter mindestens bis zur nächsten Prü-
fung aufzubewahren. Verstöße gegen diese 
Unfallverhütungsvorschrift können eine 
Geldbuße für den gewerblichen Kunden 
nach sich ziehen. 

Prüfung von gewerblich genutzten Fahrzeugen
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Der Sommer ist da! Die Sonne lockt vor 
die Tür und zum Auto-Ausfl ug ins Grüne. 
Ein guter Anlass, das Auto vorher bei ei-
nem umfassenden Sommer-Check im Kfz-
Meisterbetrieb fi t zu machen. Der Einsatz 
in der Winterzeit hat Spuren am Fahrzeug 
hinterlassen. Zwar meistern technisch ein-
wandfreie Autos auch die kälteste Zeit, 
doch ist die Pfl ege vor der Sommersaison 
vor allem Vorbeugung. 

Einige Arbeiten können Autofahrer 
selbst erledigen – wie die Kontrolle von 
Öl- und anderen Flüssigkeitsständen, die 
Anpassung des Reifenluftdrucks an die er-
höhte Beladung oder ein prüfender Blick 
auf die Scheibenwischer. Der Check aller 
sicherheitsrelevanten Teile hingegen ge-
hört in die Hände von Fachleuten. Auf ei-
ner Hebebühne können sie kontrollieren, 
ob eine Motorwäsche fällig ist und ob der 
Unterbodenschutz die vergangenen Mo-
nate gut überstanden hat. Sie überprüfen 
eventuelle Defekte an Brems- und elekt-

rischen Leitungen, Lenksegmenten, Achs-
schenkeln und Gummimanschetten. 

Im Blick haben sie auch den Säurestand 
der Batterie, den Stand des Motoröls und 
der Kupplungsfl üssigkeit, nehmen bei Be-
darf einen Motoröl- und Ölfi lterwechsel 
vor, spüren Rostnester auf und entfernen 
sie. Auch die Beleuchtungsanlage sollte ei-
nem gründlichen Check unterzogen wer-

den. Ein Wechsel des Innenraumfi lters 
sorgt für pollenfreie Sommerluft im Auto. 
Vor der Montage der Sommerreifen steht 
die Prüfung auf mögliche Schäden, ausrei-
chende Profi ltiefe und den richtigen Rei-
fenluftdruck. 

Übrigens: Viele Kfz-Meisterbetriebe bie-
ten die kompletten Sommer-Checks zu 
günstigen Festpreisen an.  

Jetzt mit dem Auto zur Sommerkur
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Vereinigte IKK
IKK Impuls Rückencheck

Im Mai 2011 wurden bei den Beschäf-
tigten der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land auf Initiative der Vereinigten 
IKK Rückenuntersuchungen durchge-
führt. Es wurde u.a. der Kraft- und Deh-
nungszustand bestimmter Muskelgruppen 
überprüft sowie die Haltung und Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule sowie die Hal-
tungskompetenz der die Wirbelsäule sta-
bilisierenden Muskelgruppen getestet.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse er-
arbeitete das Rückencheckteam mit den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen geziel-
te Maßnahmen zum rückenfreundlichen 
Verhalten am Arbeitsplatz und in der Frei-
zeit. Jeder Teilnehmer und jede Teilneh-
merin erhielt einen Computerausdruck 
mit individuellen Untersuchungsergeb-
nissen.

Besonders positiv ist, dass der subjekti-
ve Gesundheitszustand von über 80 % der 
Mitarbeiter als gut bis sehr gut beschrieben 

wird und auch die Arbeitszufriedenheit, ver-
glichen mit den Durchschnittswerten ande-
rer Kreishandwerkerschaften, höher liegt als 
bei anderen Kreishandwerkerschaften.

Wir bedanken uns bei der Vereinigten 
IKK für dieses wertvolle und interessante 
Angebot. 

 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Dach- und Solarbau
» Zager GmbH

www.solar2010.de
» Frank Koch Dachdeckerei

www.dach-frankkoch.deO
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Nebenpflichten des
GW-Verkäufers sind begrenzt

Fachtagung Bauthermografie

Ein Gebrauchtwagenverkäufer hat ge-
genüber seinem Kunden zwar grundsätz-
lich eine Aufklärungspfl icht im Hinblick 
auf den technischen Zustand des Fahrzeugs 
und Wartungsvorgaben des Herstellers. Die-
se Aufklärungspfl icht bewegt sich aber stets 
im „verkehrsüblichen Rahmen“. So hat 
das Landgericht (LG) Karlsruhe in einem 
jetzt veröffentlichten Urteil (Urteil vom 
26.1.2010, AZ: 6 O 82/09) entschieden. 

Im vorliegenden Fall kaufte ein Auto-
fahrer (Kläger) in einem Autohaus (Be-
klagte) für 9.750 Euro einen Gebraucht-

Bereits zum sechsten Mal führte der 
Rheinisch-Bergische Kreis gemeinschaftlich 
mit der Kreishandwerkerschaft eine Ther-
mografi esonderaktion durch. Am 5. Mai 
2011 wurden im Rahmen der Veranstal-
tungsserie „Schwachstellen erkannt – was 
nun?“ die Immobilienbesitzer im Hause der 
Kreishandwerkerschaft begrüßt, deren Im-
mobilie mit Infrarotkamera auf energetische 
Schwachstellen hin untersucht wurden. Die 
Ergebnisse der Untersuchungen wurden in 
Form eines Gutachtens übergeben. Gemein-

wagen der Marke Alfa Romeo. Das Auto 
hatte eine Fahrleistung von 53.000 Kilo-
metern. Der Gebrauchtwagen-Verkäufer 
klärte den Kunden nicht ausdrücklich da-
rüber auf, dass der Zahnriemen des Fahr-
zeuges bei einem Kilometerstand von 
60.000 Kilometern ausgewechselt werden 
sollte. 

Dem Kläger wurde allerdings eine Be-
triebsanleitung übergeben, die in einer 
tabellarischen Darstellung darauf hin-
wies, dass bei 60.000 Kilometer Fahrleis-
tung eine Sichtkontrolle des Zahnriemens 

schaftlich mit den Partnern VR-Bank und 
Kreissparkasse Köln wurden nach Vorträgen 
und Erfahrungsberichten lebhafte Diskussi-
onen geführt und eingehende Fragen beant-
wortet. Hauptgeschäftsführer Neu stellte in 
seinem Eingangsstatement fest, dass eine der 
wichtigsten Ressourcen vor allem die Ener-
giespareinsparressource sei, in der immen-
se Potentiale ruhen würden. Er stellte dazu 
die passenden Fachhandwerker in der Re-
gion vor. Die Erfahrungsberichte trug wie 
im vergangenen Jahr wieder Herr Andreas 

stattfi nden sollte. Eine Auswechslung des 
Zahnriemens sollte bei 120.000 Kilome-
ter erfolgen. Weiterhin gab es im Hinblick 
auf den im November 2003 erstzugelasse-
nen Pkw einen Zusatzhinweis des Herstel-
lers, dass bei diesem Modell ein Ersatz des 
Zahnriemens alle 60.000 Kilometer er-
folgen müsse. Der Verkäufer wies seinen 
Kunden auf diese Zusatzmitteilung nicht 
hin. 

Nach Übergabe des Fahrzeuges riss der 
Zahnriemen bei einem Kilometerstand 

Lippertz über die Bereiche der Fassaden vor, 
Obermeister Harald Laudenberg zeigte die 
Schwachstellen bei Dächern und Fenstern 
auf und Obermeister Thomas Braun stell-
te die Problemstellungen bei Heizsystemen 
vor. Die Veranstaltung stieß bei allen Teil-
nehmern auf eine positive Resonanz.

Gerd Wölwer, Leiter der Abteilung 
Kreis- und Regionalentwicklung des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises, moderierte die 
Veranstaltung.  

weiter nächste Seite »»»

12
FORUM 3/2011

Editorial Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten TermineHandwerksforum



M A S S I V E  L e b e n s f r e u d e !
> schlüsselfertiger Neubau und Umbau zum Festpreis
> ganzheitliche Energiesparkonzepte
> individuelle Planung

www.korthaus-gmbh.de
Tel.: (0 22 61) 8 16 18-0
Tel.: (0 22 04) 96 76 7-0 B a u u n t e r n e h m e n

M A S S I V E L e b e n s f r e u d e !

DOMS
· Ausführung aller Tiefbauarbeiten
· Kanalsanierung
· Dichtheitsüberprüfung nach § 61a
· Pflasterarbeiten
· Container-Service
· Kernbohrungen in Beton und Asphalt
· Rohrleitungsbau
· Saugbaggertechnik und -Verleih
· Ausbildungsbetrieb

Karl-Ulitzka-Str. 7 · 51373 Leverkusen
Tel: (02 14)6 12 65 + 6 80 05 Fax: 6 35 74

www.domsgmbh.de
info@domsgmbh.de

Kabel- und
Kanalbau Gm

bH

K b l d



Zum Erfüllungsort der
Nacherfüllung im Kaufrecht

Der Erfüllungsort der Nacherfüllung 
ist im Kaufrecht des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) nicht eigenständig geregelt. 
Für seine Bestimmung gelten deshalb die 
allgemeinen Vorschriften des § 269 BGB. 
Danach sind in erster Linie die von den 
Parteien getroffenen Vereinbarungen ent-
scheidend. Fehlen vertragliche Abreden 
über den Erfüllungsort, so ist laut BGB 
auf die „jeweiligen Umstände“ und die 
„Natur des Schuldverhältnisses“ abzustel-
len. Lassen sich auch hieraus keine ab-
schließenden Erkenntnisse gewinnen, so 
ist der Erfüllungsort letztlich an dem Ort 
anzusiedeln, an dem der Verkäufer zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses seinen 
Wohn- oder Geschäftssitz hatte. 

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
in einem jetzt veröffentlichten Urteil (Ur-
teil vom 13.4.2011, AZ: VIII ZR 220/10) 
nochmals bekräftigt. Im konkreten fall 
musste sich der BGH erneut mit der seit 
jeher umstrittenen Frage auseinanderset-

zen, ob bei Nachbesserungsarbeiten der 
Verkäufer das Fahrzeug beim Käufer ab-
holen oder dieser es umgekehrt beim Ver-
käufer vorbeibringen muss. 

Im vorliegenden Fall hatte ein in Frank-
reich wohnender Kunde (Kläger) bei einer 
in Polch/Deutschland ansässigen Handels-
fi rma (Beklagte) einen neuen Camping-
Faltanhänger erworben. In der Auftrags-
bestätigung heißt es „Lieferung: ab Polch, 
Selbstabholer“. Gleichwohl lieferte die Be-
klagte den Anhänger an den Wohnort des 
Klägers. In der Folgezeit rügte der Kläger 
verschiedene Mängel und forderte die Be-
klagte unter Fristsetzung auf, den Faltan-
hänger abzuholen und die Mängel zu be-
seitigen. Nachdem dies nicht geschah, 
erklärte der Kläger den Rücktritt vom 
Kaufvertrag und forderte die Rückzahlung 
des Kaufpreises nebst Zinsen. Das Landge-
richt gab der Klage im Wesentlichen statt. 
Auf die Berufung des beklagten Verkäufers 
hin wies das Oberlandesgericht die Klage 

ab. Argument des Gerichts: Die Käufer/
Kläger hätten das Fahrzeug zur Nachbesse-
rung zum Händler nach Deutschland zu-
rückbringen müssen.

Der BGH hatte über die Revision zu 
entscheiden und gab ebenfalls dem beklag-
ten Händler/Verkäufer Recht. Bezogen 
auf den vorliegenden Fall argumentierte 
der BGH wie folgt: Da die Beseitigung 
der vom Klägern gerügten Mängel des 
Camping-Faltanhängers den Einsatz von 
geschultem Personal und Werkstatttech-
nik erfordert und ein Transport des An-
hängers nach Polch für den Kläger „zu-
mutbar“ erscheint, liegt der Erfüllungsort 
der Nachbesserung am Firmensitz des be-
klagten Händlers/Verkäufers. Der Kläger 
wäre deshalb gehalten gewesen, den An-
hänger zur Durchführung der Nacherfül-
lung in die Werkstatt des beklagten Händ-
lers/Verkäufers zu bringen. Solange dies 
nicht geschieht, hat der Kläger kein Recht 
vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

von 72.000 Kilometern und es kam zu 
einem irreparablen Motorschaden. Dar-
aufhin klagte der Autofahrer vor Gericht 
und forderte Schadensersatz in Höhe von 
6.000 Euro plus Klagekosten. 

Das Landgericht Karlsruhe wies die 
Klage des Autofahrers ab, da es eine „Ver-
letzung von Nebenpfl ichten des gewerb-
lichen Gebrauchtwagenverkäufers“ nicht 
feststellen konnte. 

Das Landgericht Karlsruhe ging nicht 
von einer Verpfl ichtung des Verkäufers 
aus, den Käufer auf die Notwendigkeit 
einer Sichtkontrolle des Zahnriemens bei 
einer Laufl eistung von 60.000 Kilometern 
hinzuweisen. Vielmehr hätte es dem kla-
genden Autofahrer oblegen, sich mit der 
Bedienungsanleitung entsprechend ausei-
nander zu setzen. In diesem Zusammen-
hang hielt das Gericht die Aussage des 

Autoverkäufers für glaubhaft, er habe von 
den abgeänderten Hinweisen des Herstel-
lers zur Auswechslung des Zahnriemens 
nichts gewusst. 

Nach gängiger Rechtsprechung gebe es 
eine Hinweispfl icht bezüglich von War-
tungsintervallen nur dann, wenn der Ab-
lauf der Frist zur Wartung unmittelbar 
bevor steht. Davon sei dann auszugehen, 
wenn die Frist innerhalb der nächsten drei 
Monate abläuft. Da im konkreten Fall 
beim Verkauf des Fahrzeuges noch 7.000 
Kilometer zum nächsten Wartungsinter-
vall übrig waren, war von einem Erreichen 
dieser Drei-Monatsgrenze nicht auszuge-
hen. 

Zudem sei der Verkäufer auch nicht 
verpfl ichtet gewesen seinen Kunden auf 
die abgeänderten Hinweise des Herstellers 
zu den Serviceintervallen und die damit 

verbundenen erweiterten Inspektionsar-
beiten hinzuweisen. Derartige Hinweise 
seien „nicht verkehrsüblich“ und würden 
im Hinblick auf den zwischen den Partei-
en geschlossenen Kaufvertrag „zu weit ge-
hen“. 

Überdies sei allgemein bekannt, dass 
Hersteller ihre Servicevorgaben des öf-
teren aktualisieren. Nur wenn der kla-
gende Kunde den Händler vertraglich 
ausdrücklich mit der Durchführung ei-
ner Inspektion beauftragt hätte, wäre 
dieser verpflichtet gewesen, den Kun-
den auf entsprechend geänderte Ser-
vicevorgaben des Herstellers hinzuwei-
sen, so die Richter. Diese Umstände 
lagen nach Ansicht des Landgerichts 
Karlsruhe im konkreten Fall aber zwei-
felsohne nicht vor. Aus diesem Grun-
de wies das Gericht die Klage des Fahr-
zeugkäufers ab.  
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Keine Geldbuße wegen
Geschwindigkeitsüberschreitung

bei „getarntem“ Schild 
Laut dem Oberlandesgericht Hamm 

(OLG) verliert ein Verkehrszeichen, wel-
ches nicht sichtbar ist, seine rechtliche 
Wirksamkeit. Dies gilt jedenfalls für einen 
ortsunkundigen Verkehrssünder.

Ein Fahrer war in einer Tempo 30 
Zone mit 73 km/h unterwegs. Das Amts-
gericht hatte ihn deshalb zu einer Geld-
buße verurteilt. Hiermit war dieser nicht 
einverstanden. In dem Verfahren wurde 
nachgewiesen, dass das Schild durch den 
Busch- und Baumbewuchs zum Tatzeit-
punkt für den Fahrer nicht erkennbar war. 
Daher konnte es keine Rechtswirkung für 
den Betroffenen entfalten. Des Weiteren 

kam dem Fahrer zu Gute, dass er sich in 
der Gegend nicht auskannte. 

Eine Geldbuße in Höhe von 35 Euro 
musste er dennoch bezahlen. Das OLG leg-

te ihm eine Überschreitung von 20km/h zur 
Last, da dem Kläger aufgrund der örtlichen 
Verhältnisse klar gewesen sein musste, dass er 
sich in einer geschlossenen Ortschaft befand 
(OLG Hamm, Beschluss v. 30.09.2010, III-
3 RBs 336/09, 3 RBs 336/09).

Hinweise:
Unwirksam sind auch unkenntlich gewor-
dene Verkehrszeichen, die beim Fahren 
mit beiläufi gem Blick nicht rechtzeitig er-
fasst werden können, etwa durch Rost oder 
Schnee, oder wenn eine Markierung abge-
nutzt ist. Das gilt jedoch nicht bei verschnei-
ten Vorfahrts- oder Stopp-Schildern, die 
schon an ihrer Form zu erkennen sind. 

Bundesarbeitsgericht schafft
mehr Rechtssicherheit für

befristete Arbeitsverhältnisse
Der Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis 

ohne Sachgrund bis zu zwei Jahre zu be-
fristen, steht eine frühere Beschäftigung 
des Arbeitnehmers nicht entgegen, wenn 
diese mehr als drei Jahre zurückliegt. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 6. 
April 2011 - 7 AZR 716/09

Die Klägerin war beim Beklagten auf-
grund eines befristeten Arbeitsvertrags vom 
1. August 2006 bis 31. Juli 2008 beschäftigt. 
Während ihres Studiums hatte sie vom 1. No-
vember 1999 bis 31. Januar 2000 insgesamt 
50 Stunden als studentische Hilfskraft für den 
Beklagten gearbeitet. Mit ihrer Klage hat sie 
sich gegen die Wirksamkeit der erneuten Be-
fristung ihres Arbeitsverhältnisses gewandt. 

Das Bundesarbeitsgericht gab der Klage 
nicht statt. Das ergibt die an ihrem Sinn und 
Zweck orientierte, verfassungskonforme 
Auslegung der gesetzlichen Regelung. Die-
se soll zum einen Arbeitgebern ermöglichen, 
auf schwankende Auftragslagen und wech-
selnde Marktbedingungen durch befristete 
Einstellungen zu reagieren, und für Arbeit-
nehmer eine Brücke zur Dauerbeschäfti-
gung schaffen. Zum andern sollen durch 
das Verbot der „Zuvor-Beschäftigung“ Be-
fristungsketten und der Missbrauch befris-
teter Arbeitsverträge verhindert werden. 
Das Verbot kann allerdings auch zu einem 
Einstellungshindernis werden. Seine An-
wendung ist daher nur insoweit gerechtfer-
tigt, als dies zur Verhinderung von Befris-
tungsketten erforderlich ist. Das ist bei lange 

Zeit zurückliegenden früheren Beschäfti-
gungen typischerweise nicht mehr der Fall. 
Hier rechtfertigt der Gesetzeszweck die Be-
schränkung der Vertragsfreiheit der Arbeits-
vertragsparteien und die damit verbundene 
Einschränkung der Berufswahlfreiheit des 
Arbeitnehmers nicht.

Die Gefahr missbräuchlicher Befris-
tungsketten besteht regelmäßig nicht 
mehr, wenn zwischen dem Ende des frü-
heren Arbeitsverhältnisses und dem sach-
grundlos befristeten neuen Arbeitsvertrag 
mehr als drei Jahre liegen. Dieser Zeit-
raum entspricht auch der gesetzgeberi-
schen Wertung, die in der regelmäßigen 
zivilrechtlichen Verjährungsfrist zum Aus-
druck kommt. 

15
FORUM 3/2011

Termine Namen + Nachrichten Handwerksforum EditorialRecht + Ausbildung



Elektronische Rechnungen
werden anerkannt

Zuschüsse, Kredite & Co:
Aktuelle Fördermittelinformationen

Bisher wurden elektronische Rechnun-
gen für steuerliche Zwecke nicht ohne 
weiteres anerkannt. Ab dem 01.Juli 2011 
wird sich dies ändern. Der Bundesverband 
der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. 
(BVBC) weist auf die entsprechenden Än-
derungen des Gesetzgebers hin. Demnach 
werden ab dem 01.07.2011 den Papier-
rechnungen die elektronischen Rechnun-
gen gleichgestellt.

Betroffen sind davon alle Rechnun-
gen im elektronischen Format, d.h. 
Rechnungen per e-mail, im EDI – Ver-
fahren, als PDF- oder Textdatei, die im 
Wege des Datenträgeraustausches, per 
Computer – Telefax oder Fax – Server 
übermittelt werden. 

In dieser Rubrik möchten wir Sie auf 
fi nanzielle Fördermöglichkeiten für Ihren 
Betrieb, aber auch für Ihre Kunden hin-
weisen. Durch staatliche Stellen und öf-
fentliche Kreditinstitute bestehen mehrere 
Möglichkeiten, Fördermittel zu erhalten. 

Wir berichten in jeder Ausgabe schwer-
punktmäßig über ein Förderprogramm. 
Informationen über die wichtigsten För-
derprogramme können Sie im Internet 
auf unserer Internetseite: www.handwerk-
direkt.de erhalten. Dort sind im internen 

Die bisherige Regelung sah vor, dass 
der Empfänger die Echtheit und die Un-
versehrtheit des Dokuments gegenüber 
dem Finanzamt durch Nachweis eines 
qualifi zierten digitalen Zertifi kats bele-
gen konnte. Künftig sollen Rechnungs-
empfänger selbst entscheiden können, wie 
die Anforderungen an elektronische Rech-
nungen zu erfüllen sind.

Entscheidend ist, dass für die Kont-
rolle ein verlässlicher Prüfungspfad zwi-
schen Rechnung und Leistung besteht. 
Dies kann systemgestützt im Rechnungs-
wesen oder durch manuellen Abgleich 
von Rechnungen mit geschäftlichen Un-
terlagen wie etwa Aufträgen oder Lie-
ferscheinen erfolgen. Konsequenz hier-

Bereich unter der Rubrik Kreishandwerk-
erschaft / Fördermittel mehrere Program-
me erläutert und es gibt auch Verweise zu 
anderen Internetseiten, die die Suche nach 
Fördermitteln erleichtern. Sie erhalten 
dort Informationen zu Fördermöglich-
keiten für die Einstellung von Arbeitneh-
mern/Auszubildenden, für Kredite und 
für viele andere Gelegenheiten. Die Arten 
der Fördermöglichkeiten sind dabei sehr 
vielfältig, z .B. fi nanzielle Zuschüsse der 
Agentur für Arbeit oder zinsgünstige Kre-
dite der Kfw-Bank.

Heute möchten wir Ihnen das Infor-
mationsprogramm Förderlotse.NRW vor-
stellen:

Das Angebot in einer
kurzen Übersicht:
Die Internetadresse „www.foerderlotse.
nrw.de“ führt zu Zuschüssen, Darlehen, 

aus ist, dass die Rechnungssteller auf ein 
qualifi ziertes digitales Zertifi kat verzich-
ten können. 

Bei aller Erleichterung muss jedoch ein 
besonderer Umstand beachtet werden: 
Finanzbeamte können im Rahmen einer 
Umsatzsteuer-Nachschau künftig neben 
elektronischen Rechnungen auch elek-
tronisch gespeicherte Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere oder Urkunden 
einsehen. 

Eine Rückzugsmöglichkeit bleibt je-
doch: Der Rechnungsempfänger muss der 
Erstellung einer elektrischen Rechnung 
zustimmen und kann im Zweifel eine Pa-
pierrechnung verlangen. 

Bürgschaften, Krediten und ähnlichem, 
die es in NRW für Gründer, Unterneh-
mer und z.B. für den Bau oder Kauf von 
Wohnraum gibt. Das gemeinsame Ange-
bot der Landesregierung und der NRW.
Bank bietet einen einfachen Einstieg in 
die verschiedenen Fördermöglichkeiten. 
Es hilft dabei, die Vielfalt der Angebote 
zu überblicken. Die Nutzer erfahren auf 
einen Blick, welche Möglichkeiten es für 
ihr Vorhaben gibt und welche Vorausset-
zungen sie erfüllen müssen. Für mittel-
ständische Unternehmer reicht die Palette 
der Stichworte von der Existenzgründung 
über Umweltmaßnahmen, Auslandsmes-
sen und neue Produkte beziehungsweise 
Dienstleistungen bis zur Unternehmens-
nachfolge.

Gerne hilft Ihnen auch die Rechtsab-
teilung Ihrer Kreishandwerkerschaft bei 
Fragen und Problemen hierbei. 
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Außerordentliche Kündigung
nach missbräuchlicher Verwendung

produktbezogener Gutscheine
Eine strafbare Handlung zulasten des 

Arbeitgebers bei einem privaten Einkauf 
kann eine außerordentliche Kündigung 
rechtfertigen. Eine Abmahnung kann bei 
Erkennbarkeit der Schwere der Pfl icht-
verletzung und einem Ausnutzen geringer 
Überwachungsmöglichkeiten entbehrlich 
sein (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
16.12.2010 - 2 AZR 485/08).

Ablauf des Verfahrens
Die Klägerin war seit 1994 bei dem Be-
klagten, einem Betreiber von Drogerie-
märkten, als Verkäuferin/Kassiererin tätig. 
Neben ihr waren in der Filiale nur zwei 
weitere Arbeitnehmerinnen beschäftigt. 
Eine Überprüfung eines so genannten Per-
sonaleinkaufs durch die Klägerin anhand 
des Kassenstreifens ergab, dass die Kläge-
rin Waren im Wert von ca. 60 Euro erwor-
ben hatte. Davon hatte die Klägerin 36 
Euro mit „produktbezogenen Gutschei-
nen“, u.a. für eine elektrische Zahnbürste 
und ein Windelpaket beglichen, obwohl 
sie solche Artikel nicht gekauft hatte. Dies 
entsprach nicht dem Verwendungszweck 

der Gutscheine. Bei einem Personalge-
spräch unter Vorlage des Kassenstreifens 
räumte die Klägerin den Sachverhalt ein. 
Ihr wurde daraufhin zum Folgetag „frist-
los“ gekündigt. Alle Gerichtsinstanzen ga-
ben dem Arbeitgeber recht.

Das BAG führt aus, dass zum Nachteil 
des Arbeitgebers begangene Eigentums- 
oder Vermögensdelikte grundsätzlich als 
wichtiger Grund für eine fristlose Kündi-
gung in Betracht kommen. Die Klägerin 
habe sich vorsätzlich auf Kosten der Be-
klagten einen Vermögensvorteil verschafft 
und damit ihre Pfl icht zur Rücksichtnah-
me auf die Interessen der Beklagten ver-
letzt. Dem stehe nicht entgegen, dass die 
Klägerin die Pfl ichtverletzung bei einem 
privaten Einkauf außerhalb der Arbeitszeit 
begangen hat. Die Verletzung der Rück-
sichtnahmepfl icht könne zur Kündigung 
berechtigen, wenn das außerdienstliche 
Verhalten negative Auswirkungen auf den 
Betrieb oder einen Bezug zum Arbeitsver-
hältnis hat. Das BAG sah auch eine Ab-
mahnung als entbehrlich an. Die Klägerin 

habe bewusst gegen Vorgaben verstoßen, 
zu deren Einhaltung sie als Kassiererin 
verpfl ichtet war. Ihr Verhalten sei zudem 
auf Heimlichkeit angelegt gewesen, sie 
habe auch die geringen Überwachungs-
möglichkeiten des Beklagten ausgenutzt.

Hinweis
Die Entscheidung ist richtig. Die erhebli-
che Pfl ichtverletzung der Klägerin war ge-
eignet, die notwendige Vertrauensgrund-
lage der Parteien zu zerstören. Das BAG 
geht davon aus, dass auch bei einem lang-
jährigen beanstandungsfreien Arbeitsver-
hältnis gravierende Pfl ichtverletzungen im 
Vertrauensbereich nicht milder zu beurtei-
len sind. 
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Gesetzgebung:

Reform des Gründungszuschusses
für Arbeitslose (BMAS)

Das Bundeskabinett hat am 25.5.2011 
einen Entwurf für ein Gesetz zur Verbes-
serung der Eingliederungschancen am Ar-
beitsmarkt beschlossen.

Der Gründungszuschuss soll neu jus-
tiert werden, indem er von einer teilweisen 
Pfl icht- in eine vollständige Ermessens-
leistung umgewandelt wird. Die Entschei-
dung soll dabei aufgrund fachlicher Pro-
gnose zur Tragfähigkeit der Gründung 
sowie aufgrund der persönlichen Eignung 
für eine selbständige Tätigkeit im Einzel-
fall getroffen werden. Die Tragfähigkeit 
von Gründungskonzepten sollen sach-
verständige Experten der Verbände und 
IHKen vor Ort prüfen. Die erforderliche 
Rest anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld 
soll von 90 auf 150 Tage erhöht werden. 
Die erste Förderphase (Zuschuss in Höhe 

des Arbeitslosengeldes plus Pauschale in 
Höhe von 300 Euro) soll von neun auf 
sechs Monate gekürzt werden. Die zwei-
te Förderphase (Pauschale in Höhe von 
300 €) soll von sechs auf neun Monate 
verlängert werden. Die mögliche Gesamt-
förderdauer soll weiterhin bei 15 Mona-
ten bleiben. Des Weiteren soll die Grün-
dungsförderung künftig früher beantragt 
werden müssen.

Eingliederungszuschüsse: Derzeit exis-
tieren eine Vielzahl an Rechtsgrundlagen 
für eine Förderung mit Eingliederungszu-
schüssen, die sowohl von Vermittlern als 
auch Arbeitgebern und Geförderten un-
übersichtlich empfunden wird. Die Ein-
gliederungszuschüsse sollen daher gezielt 
vereinheitlicht werden. Statt sechs ver-
schiedener Eingliederungszuschüsse vom 

allgemeinen Zuschuss bis hin zu beson-
deren Zuschüssen für ältere Arbeitnehmer 
und Jugendliche soll es nun eine allge-
meine Grundnorm geben, die Flexibilität 
und eine passgenaue Förderung ermögli-
chen soll. Umständliche Prüfungen alter-
nativer Tatbestände sollen damit künftig 
entfallen. Eingliederungszuschüsse kön-
nen danach auch künftig bis zu 50% des 
Arbeitsentgeltes betragen und bis zu 12 
Monaten gewährt werden. Für behinder-
te und schwerbehinderte Menschen blei-
ben erweiterte Förderhöhen und -dauern 
möglich.

Hinweis: Das nicht zustimmungs-
pfl ichtige Gesetz soll noch im Mai in die 
parlamentarische Beratung gehen, dort im 
Oktober beschlossen werden und Anfang 
November in Kraft treten.  

Arbeitnehmer dürfen Kredit- und
Tankkarten des Arbeitgebers regelmäßig 

nicht für private Zwecke nutzen
Überlässt der Arbeitgeber einem Ar-

beitnehmer Kredit- und Tankkarten, so 
darf dieser damit grundsätzlich nur Aus-
gaben für dienstliche Zwecke tätigen. Das 
gilt selbst dann, wenn dies nicht ausdrück-
lich besprochen wurde. Eine Berechtigung 
zur Nutzung der Karten auch für private 
Zwecke muss der Arbeitnehmer im Streit-
fall darlegen und beweisen (LAG Schles-
wig-Holstein PM Nr. 4 vom 8.4.2011).

Der Sachverhalt:
Die Beklagte hatte dem Kläger im Rah-
men seiner Tätigkeit eine Vollmacht für 
das Firmenkonto erteilt und eine Kre-
ditkarte sowie eine Tankkarte überlassen. 

Über das Konto des Arbeitgebers kaufte 
der Kläger u.a. Kinderkleidung und Haus-
haltsgegenstände ein. Außerdem erwarb er 
hierüber ein privates Flugticket. Mit der 
Tankkarte betankte er Fahrzeuge mit fünf 
verschiedenen Kraftstoffarten im Wert 
von mehr als 2.000. 

Als die Beklagte diese Ausgaben be-
merkte, stellte sie alle Lohnzahlungen ein. 
Das Arbeitsverhältnis wurde später beendet 
und die restliche Vergütung in voller Höhe 
mit Schadensersatzansprüchen verrechnet.

Der Kläger hielt die Verrechnung für 
unzulässig und klagte die noch ausstehen-

de Vergütung ein. Dabei behauptete er, 
dass er über die Konten frei hätte verfügen 
dürfen. Die Beklagte müsse das Gegenteil 
beweisen.

Die Klage hatte keinen Erfolg.

Die Gründe:
Der Kläger kann von der Beklagten keine 
Vergütungszahlungen mehr verlangen. Die 
Beklagte hat zu Recht mit Schadensersatz-
ansprüchen wegen missbräuchlicher Ver-
wendung der Kredit- und Tankkarten aufge-
rechnet. Wenn der Arbeitnehmer die Karten 
für private Zwecke nutzt, muss er darlegen 
und beweisen, dass er hierzu befugt war. 
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Herausgabeanspruch der
Bürgschaftsurkunde nach Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens 
Bestimmt haben schon einige Baube-

triebe das Problem erlebt, dass eine Bank-
bürgschaft übergeben wurde, damit der 
Sicherheitseinbehalt vom Kunden aus-
bezahlt wird. Wenn dann die Mitteilung 
kam, dass sich der Auftraggeber in In-
solvenz befand, war die Bankbürgschaft 
beim Insolvenzverwalter, aber eine Aus-
zahlung des Sicherheitseinbehalts erfolgte 
nicht. Somit hatte der Betrieb die Kosten 
der Bürgschaft zu tragen und erhielt da-
für aber kein Geld. Dieser Praxis hat der 
BGH nun einen Riegel vorgeschoben und 
in der Entscheidung den folgenden Leit-
satz formuliert:

Ist der Auftraggeber eines Bauvertra-
ges verpfl ichtet, nach fehlgeschlagenem 
Sicherheitentausch eine als Austauschsi-
cherheit gestellte Gewährleistungsbürg-

schaft an den Auftragnehmer zurück-
zugewähren, kann nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Auftraggebers der Auftragnehmer die 
Bürgschaftsurkunde aussondern (BGH, 
Urteil vom 10.02.2011 - IX ZR 73/10). 

Dies bedeutet, der Bundesgerichthof  
hat einen Herausgabeanspruch gegen den 
Insolvenzverwalter bejaht. 

Der BGH hat klargestellt, dass die 
Gestellung einer Gewährleistungsbürg-
schaft zum Austausch eines Bareinbehalts 
dahingehend auszulegen sei, dass sie un-
ter der aufl ösenden Bedingung stehe, der 
Auftraggeber werde seiner Verpfl ichtung 
zur effektiven Auszahlung des Bareinbe-
halts alsbald nachkommen. Weigere sich 
der Auftraggeber vertragswidrig, die Bar-

sicherheit alsbald auszubezahlen, trete 
die aufl ösende Bedingung ein, unter der 
die Bürgschaft gestellt worden sei. Der 
Rechtsgrund für die Gestellung entfalle 
und der Auftragnehmer könne die Bürg-
schaftsurkunde herausverlangen. Gegen-
über dem Herausgabeanspruch stehe dem 
Auftraggeber kein Zurückbehaltungsrecht 
zu. 

Auch sprach der BGH der Klägerin 
einen Anspruch gegen die Masse auf Er-
stattung der Avalzinsen bis zur Heraus-
gabe der Bürgschaftsurkunde und der 
außergerichtlichen Kosten der Rechtsver-
folgung zu. Dies ergebe sich aus Verzugs-
grundsätzen, wobei Verzug erst nach einer 
angemessenen Prüfungsfrist für den In-
solvenzverwalter nach Eröffnung des In-
solvenzverfahrens beginnt. 

Kein fristloser Rauswurf bei Drohung 
mit Krankschreibung

Die Drohung eines Mitarbeiters, er wer-
de sich krankschreiben lassen, rechtfertigt 
nicht immer eine fristlose Kündigung. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz hat dies mit Urteil vom 16.12.2010 
entschieden. Wenn der Mitarbeiter tat-
sächlich krank sei, aber dennoch zur Ar-
beit erscheine, dürfe er im Streit durchaus 
ankündigen, er werde einen Arzt aufsu-
chen und sich krankschreiben lassen  (Az.: 
10 Sa 308/10).

Das Gericht gab mit seinem Urteil der 
Klage eines Arbeitnehmers gegen eine 
fristlose Kündigung statt. Der Lastwagen-
fahrer hatte sich darüber geärgert, dass er 
nicht Feierabend machen durfte, sondern 

eine weitere Fahrt übernehmen sollte. Im 
Streit sagte er unter anderem, er werde 
jetzt einen Arzt aufsuchen und sich krank-
schreiben lassen. Daraufhin kündigte ihm 
der Arbeitgeber fristlos.

Urteil:
Das LAG sah dies leider anders. Zwar sei 
die Drohung des Klägers mit einer Krank-
schreibung grundsätzlich ein wichtiger 
Kündigungsgrund. Da der Kläger aber 
tatsächlich an einer Fußverletzung litt und 
trotzdem gearbeitet habe, sei die Rechtsla-
ge anders. Denn in diesem Fall sei er nicht 
zur Arbeitsleistung verpfl ichtet gewesen.

Hinweis:
Achtung bei fristloser Kündigung. Diese 

ist nur in besonders schwerwiegenden Fäl-
len möglich. Grundsätzlich muss bei ei-
ner Kündigung zumindest die ordentliche 
Kündigungsfrist eingehalten werden. 

Dies gilt auch in Kleinbetrieben. Letzt-
endlich bleibt es der Entscheidung der 
Richter überlassen, ob das Verhalten eine 
fristlose Kündigung rechtfertigt. Sie soll-
ten sich daher vor Ausspruch der Kündi-
gung bei der Rechtsabteilung Ihrer Kreis-
handwerkerschaft erkundigen. Denn die 
Juristen dort kennen die Rechtsprechung 
und können so die Erfolgsaussichten einer 
fristlose Kündigung abwägen und auch 
dahingehend beraten, ob nicht eine Ab-
mahnung oder ordentliche Kündigung 
der bessere Weg wäre. 
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Gesetzespaket zur Energiewende
Das Bundeskabinett hat sich auf seiner 

Sitzung am 6.6.2011 mit Beschlüssen zur 
Energiewende befasst. Dabei wurden auch 
die Eckpunktepapiere aus den Ministeri-
en „Der Weg zur Energie der Zukunft“ 
(BMU und BMWi) und „Energieeffi zi-
enz“ (BMVBS) beraten.

In einer entsprechenden Pressemittei-
lung der Bundesregierung werden folgen-
de Aspekte zum Thema Energieeffi zienz 
hervorgehoben:

Die Bundesregierung hält auch ohne 
Kernenergie an dem Ziel fest, den Ausstoß 
von Treibhausgasen bis 2020 um 40 % 
und bis 2050 um mindestens 80 % zu re-
duzieren (im Vergleich zu 1990). Bis 2050 
soll der Bedarf an Primärenergie um 50 % 
gesenkt werden. Dieses Ziel sei nur zu er-
reichen, wenn überall massiv auf Energie-
sparen und Energieeffi zienz gesetzt werde. 
Der Wohngebäudebereich steht hier in 
besonderem Fokus.

Um die Sanierungsrate auf das Dop-
pelte zu erhöhen, stockt die Regierung das 
KfW-Gebäude-sanierungsprogramm auf 
1,5 Milliarden  auf. Die Förderung soll 
weiterhin umso höher ausfallen, je früher 
und je wirksamer jemand energetisch mo-
dernisiert. In 2011 stehen 936 Millionen  
zur Verfügung (436 Millionen  im Haus-
halt des BMVBS + 500 Millionen  aus 
dem Energie- und Klimafonds).

Steuerliche Abschreibungsmöglichkei-
ten (10 Prozent) sollen die energetische 
Sanierung noch attraktiver machen. Die 
Angebote zur Energieberatung will die 
Bundesregierung ausbauen.

Auf ihrer Internetseite führt die Bun-
desregierung zum Gesetzentwurf zur steu-
erlichen Förderung von energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen an Wohngebäuden 
näher aus (Anlage):

„Insbesondere bei Gebäuden lassen 
sich viel Energie und CO2 einsparen. Um 

diese Potentiale zu nutzen, hat die Bun-
desregierung mit dem Energiekonzept 
auch steuerliche Anreize für energetische 
Wohngebäudesanierungen beschlossen.

Der Gesetzentwurf sieht eine steuer-
liche Förderung von energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen an Wohngebäuden 
vor. Gefördert werden Gebäude, die vor 
1995 gebaut wurden. Voraussetzung für 
die Förderung ist, dass mit der Sanierung 
der Energiebedarf des Gebäudes erheblich 
verringert wird. Dies ist durch eine Be-
scheinigung eines Sachverständigen nach-
zuweisen.

Steuerpfl ichtige sollen jährlich zehn 
Prozent der Aufwendungen für die Sanie-
rungsmaßnahmen über einen Zeitraum 
von zehn Jahren steuermindernd geltend 
machen können. Das gilt jedoch nur für 
den Fall, dass sie ihre Gebäude vermie-
ten oder verpachten, also damit Einkünfte 
erzielen. Steuerpfl ichtige, die das Objekt 
selbst nutzen, können die Aufwendungen 
wie Sonderausgaben in gleicher Weise gel-
tend machen.“

Damit stellt die Bundesregierung auch 
klar, dass die im Eckpunktepapier von 
BMU und BMWi angesprochenen steuer-
lichen Anreize gemäß § 82 a EStDV sich 
nicht nur auf Heizungsanlagen, sondern 
komplette Sanierungsmaßnahmen, also 
auch Maßnahmen an der Gebäudehülle 
beziehen sollen. Noch in den letzten Wo-
che hätte sich der ZDB mit einem Schrei-
ben an die Bundeskanzlerin und Minister 
gewandt und darauf verwiesen, dass sich 
eine Förderung sinnvoller Weise mit auf 
die Gebäudehülle beziehen muss (Anlage).

Das Gesetz soll am 1. Januar 2012 in 
Kraft treten. Es bedarf der Zustimmung 
des Bundesrates.

Die Aufstockung der Mittel im Be-
reich der Gebäudesanierung und die steu-
erlichen Anreize sollen neben weiteren 
Maßnahmen aus dem Energie- und Kli-
mafonds fi nanziert werden. Dazu werden 
dem Fonds ab 2013 Einnahmen in Höhe 
von 3 Mrd. € jährlich zur Verfügung ge-
stellt (Anlage).

Im Eckpunktepapier aus dem BMVBS 
(Anlage) wird im Zusammenhang mit 
dem Heben von Potentialen zur Energie- 
und Stromeinsparung ein ausgewogenes 
Verhältnis von Fordern und Fördern an-
gesprochen. Dabei wird auf die Gebäu-
derichtlinie der Europäischen Union ver-
wiesen, nach der bis spätestens 2020 ein 
Niedrigstenergiestandard im Neubaube-
reich umzusetzen ist.

Auf dieser Grundlage sollen die Anfor-
derungen an Neubauten mit der EnEV 
2012 schrittweise bis 2020 an den eu-
ropaweiten Standard herangeführt wer-
den, „soweit dies im Rahmen einer aus-
gewogenen Gesamtbetrachtung unter 
Berücksichtigung der Belastungen der 
Eigentümer und der Mieter wirtschaft-
lich vertretbar ist. Die Anforderungen an 
Bestandsgebäude werden im Rahmen der 
wirtschaftlichen Vertretbarkeit wie bisher 
nachgeführt.“

Die wirtschaftliche Vertretbarkeit wird 
insbesondere unter Berücksichtigung von 
Energiepreis- und Zinserwartungen, von 
Annahmen zu Baupreisentwicklung sowie 
der wirtschaftlichen Lebensdauer der Ge-
bäude bewertet.

Das BMVBS will einen Sanierungs-
fahrplan für den Gebäudebestand vorle-
gen, der als Orientierung für Eigentümer 
dient, mit den bis 2050 anstehenden Sa-
nierungsmaßnahmen den Niedrigstener-
giestandard zu erreichen. 
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Urlaub in der Kündigungsfrist

Urlaub und Elternzeit

Das Bundesarbeitsgericht hatte kürz-
lich folgenden Fall zur Entscheidung 
vorliegen: 
Der Kläger ist bei der Beklagten als An-
gestellter mit einem jährlichen Urlaubsan-
spruch von 30 Arbeitstagen beschäftigt. 
Mit Schreiben vom 13. 11. 2006 erklär-
te die Beklagte die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses mit Wirkung zum 31. 
3. 2007. Gleichzeitig stellte sie den Klä-
ger „ab sofort unter Anrechnung Ihrer Ur-
laubstage von Ihrer Arbeit unter Fortzah-
lung der Bezüge“ frei. 

Erneut hatte das Bundesarbeitsgericht 
eine Entscheidung bezüglich des Urlaubs-
rechts zu treffen. Es handelte sich um ei-
nen schwerbehinderten Kläger, der seit 
1989 bei der Beklagten beschäftigt ist. 
Nach dem auf das Arbeitsverhältnis der 
Parteien anzuwendenden Manteltarifver-
trag für die Metall- und Elektroindustrie, 
hier im Saarland (MTV) stehen ihm jähr-
lich 30 Arbeitstage Erholungsurlaub zu. 
Weiterhin hat der Kläger Anspruch auf 
jährlich fünf Arbeitstage Zusatzurlaub für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer gem. § 
125 I SGB IX. Der Kläger befand sich in 
der Zeit vom 16. 8. 2008 bis zum 15. 10. 
2008 in Elternzeit. Die Beklagte vertritt 
die Auffassung, für die Elternzeit sei kein 
Urlaubsanspruch des Klägers entstanden. 

In dem nachfolgenden Kündigungs-
schutzprozess entschied das zuständige 
Arbeitsgericht mit rechtskräftigem Urteil, 
das Arbeitsverhältnis sei durch die Kün-
digung der Beklagten nicht beendet wor-
den. Der Kläger macht Resturlaub aus 
2007 geltend. Er vertritt die Auffassung, 
die Beklagte habe ihm während der Kün-
digungsfrist neben dem aus 2006 resultie-
renden Urlaub allenfalls 7,5 Tage Urlaub 
für 2007 gewährt. Dies entspreche dem 
Teilurlaub, den er nach § 5 I lit. c BUrlG 
im Zeitraum vom 1. 1. bis zum 31. 3. 
2007 erworben habe. Sowohl das Arbeits-
gericht als auch das Landesarbeitsgericht 
haben die Klage abgewiesen.

Erst vor dem Bundesarbeitsgericht be-
kam der Kläger Recht und die Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichts wurde auf-
gehoben. 

Dabei argumentierten die Richter, dass 
die Freistellung des Arbeitnehmers zum 
Zwecke der Gewährung von Erholungsur-
laub durch einseitige, empfangsbedürftige 
Willenserklärung des Arbeitgebers erfolge. 
Die Erklärung muss für den Arbeitnehmer 

Deshalb hätten ihm 2008 nur 27,1 Ar-
beitstage Erholungsurlaub und 4,6 Ar-
beitstage Zusatzurlaub zugestanden. Der 
Kläger macht demgegenüber seine vollen 
Urlaubsansprüche gekürzt entsprechend 
§ 17 I 1 BEEG um ein Zwölftel geltend. 

Sämtliche Instanzen haben dem Kläger 
Recht gegeben. Auch die Revision der Be-
klagten vor dem Bundesarbeitsgericht hat-
te keinen Erfolg. 

Der Anspruch auf Erholungsurlaub 
entsteht zu Beginn des Jahres auch für 
die Monate der künftigen Elternzeit. Er 
darf lediglich gemäß § 17 I 1 BEEG um 
ein Zwölftel für jeden vollen Kalender-
monat der Elternzeit gekürzt werden. 

hinreichend deutlich erkennen lassen, in 
welchem Umfang der Arbeitgeber die Ur-
laubsansprüche des Arbeitnehmers erfül-
len will. Zweifel gehen zu Lasten des Ar-
beitgebers. Denn als Erklärender hat er es 
in der Hand, den Umfang der Freistellung 
eindeutig festzulegen. Im Streitfall konnte 
der Kläger der Freistellungserklärung der 
Beklagten nicht mit hinreichender Sicher-
heit entnehmen, ob die Beklagte u. a. den 
vollen Jahresurlaubsanspruch für 2007 
oder lediglich den auf den Zeitraum vom 
1. 1 bis zum 31. 3. 2007 entfallenden Tei-
lurlaubsanspruch erfüllen wollte. 

Hinweis:
Bei dieser Entscheidung handelt es sich um 
eine schwierige Problematik, da der Arbeit-
geber nun eine exakte Formulierung treffen 
muss, welchen Urlaub er genau mit in die 
Freistellung einrechnen lassen möchte. Da-
her halten Sie bei einer Kündigung immer 
kurz Rücksprache mit der Kreishandwerk-
erschaft. Die Rechtsabteilung steht Ihnen 
gerne zur Verfügung.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.5.2011 – 9 AZR 189/10

Der MTV trifft keine hiervon abwei-
chende Regelung. Diese Grundsätze gel-
ten auch für den Zusatzurlaub nach § 
125 I SGB IX. 

Hinweis zur Verdeutlichung: 
1) Ist der Kläger vom 15.3. bis zum 15.5. 

in Elternzeit, so kann lediglich für den 
Monat April eine Kürzung des Ur-
laubsanspruchs vorgenommen werden. 

2) Ist der Kläger vom 1.8. bis zum 31.10. 
in Elternzeit, so ist die Kürzung für alle 
die vollen drei Monate August bis Ok-
tober vorzunehmen.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
17.5.2011 – Az 9 AZR 197/10
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Abspecken auf Anweisung
des Arbeitgebers?

Nicht nur die Frühjahrs- und Fasten-
zeit motiviert zum Abnehmen. Auch im 
Job kann das Gewicht zum Thema wer-
den. Alleine zur Verbesserung des opti-
schen Erscheinungsbildes kann von Ar-
beitnehmern keine Gewichtsreduzierung 
verlangt werden. Die meisten Tätigkei-
ten können weitgehend unabhängig vom 
Körpergewicht ausgeübt werden. Anders 
ist dies allenfalls dann, wenn das körperli-
che Erscheinungsbild Gegenstand der ar-
beitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit ist, 
wie z. B. bei einem Model. 

Das Körpergewicht oder der sog. Body-
Maß-Index (BMI) sind für sich genommen 
auch kein zulässiger Beurteilungsmaßstab 
für die Eignung des Arbeitnehmers. Wird 
ein Arbeitsvertrag unter der aufschieben-
den Bedingung der gesundheitlichen Eig-
nung nach ärztlicher Untersuchung ge-
schlossen, muss deshalb auch eine konkrete 
arbeitsplatzbezogene Beurteilung erfol-
gen. Insbesondere ist es nicht zulässig, die 
Einstellung nur wegen eines überhöhten 
BMI abzulehnen (LAG Rheinland-Pfalz, 
29.8.2007, 7 Sa 272/07).

Starkes Übergewicht eines Arbeitneh-
mers kann jedoch dazu führen, dass die 
geschuldete Arbeit nicht mehr vertrags-
gerecht erbracht werden kann. Es handelt 
sich dann regelmäßig um einen Krank-
heitszustand (Adipositas). Ebenso wie in 
anderen Fällen krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit kann eine Kündigung zu-
lässig sein, wenn die Gesundheitsprogno-
se für die Zukunft negativ ist. So kann z. 

Die Höhe der Verzugszinsen nach § 
288 Abs. 1 BGB beträgt aktuell 5,37 % 
(5 % plus den Ba-siszinssatz gemäß § 247 
Abs. 1 BGB, der zurzeit – seit 01.07.2011 
– 0,37 % beträgt). Bei Rechtsgeschäften, 

B. ein stark übergewichtiger Bademeister, 
der nicht mehr in der Lage ist, Ertrinken-
de zu retten, trotz tarifl icher Unkündbar-
keit außerordentlich krankheitsbedingt ge-
kündigt werden (BAG 28.10.2010, 2 AZR 
688/09). Ebenso dürfte ein Gerüstbauer, 
der kein Gerüst mehr besteigen kann, auf-
grund seines Gewichts gekündigt werden. 
Zudem kann es im Rahmen der Interes-
senabwägung nachteilig für den Arbeit-
nehmer sein, dass dieser keine erkennbaren 
Anstrengungen zu Bekämpfung des Über-
gewichts unternommen hat (LAG Köln, 
15.10.2009, 7 Sa 581/09). Der Arbeitgeber 

an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist, beträgt der Zinssatz nach § 288 Abs. 2 
BGB aktuell 8,37 % (8 % plus den Basis-
zinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB).
(Stand: 8.7.2011, Angaben ohne Gewähr)

kann aber den Arbeitnehmer nicht wegen 
Übergewichts abmahnen oder anderweitig 
zum Abnehmen zwingen. Freiwillige Ab-
speckprogramme im Betrieb kann der Ar-
beitgeber aber jederzeit anbieten und die 
sportliche Betätigung fördern.

Hinweis:
Eine Kündigung wegen Übergewichts ist 
kein leichtes Unterfangen. Sie sollte daher 
gut vorbereitet werden und nicht sofort 
beim erstmaligen Auftreten ausgesprochen 
werden. Bitte nehmen Sie vorher auf jeden 
Fall Kontakt zur Rechtsabteilung auf.  

Den jeweils aktuellen Basiszinssatz 
können Sie im Internet einsehen bzw. ab-
rufen unter der Internet-Adresse http://
www.bundesbank.de/info/info_zins 
saetze.php.  

Aktuelle Höhe der Verzugszinsen

25
FORUM 3/2011

Termine Namen + Nachrichten Handwerksforum EditorialRecht + Ausbildung



Hans-Josef Wester
Tischlerei-Meisterbetrieb
Druckerweg 9
51789 Lindlar
Industriepark Klause

Tel.: 02266/6334
Fax: 02266/4409453
Mobil: 0177/8931790

E-Mail: hannowester@gmx.de
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Unwirksame Widerrufsklauseln
in AGB erfordern in Altfällen

ergänzende Vertragsauslegung
Ist eine formularmäßige Widerrufsklau-

sel nach Inkrafttreten des Schuldrechts-
modernisierungsgesetzes und Ablauf der 
Übergangsfrist mangels Angabe der Wi-
derrufsgründe unwirksam geworden, muss 
die dadurch entstandene Lücke im Wege 
ergänzender Vertragsauslegung geschlos-
sen werden. Dies hat das Bundesarbeits-
gericht mit Urteil vom 20.04.2011 im Fall 
einer 1990 gewährten widerrufl ichen Zu-
lage entschieden. Dabei sei es unerheblich, 
ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in 
der gesetzlichen Übergangsfrist bis zum 
31.12.2002 eine Anpassung der Klausel an 
den strengeren Rechtszustand angetragen 
hat (BAG, Az.: 5 AZR 191/10).

Der 1990 vom Beklagten vorformulier-
te Arbeitsvertrag sah die Gewährung einer 
widerrufl ichen Zulage vor. Mit Schreiben 
vom 19.09.2007 widerrief der Beklagte 
diese zum 31.12.2007 unter Hinweis auf 

wirtschaftliche Gründe. Hiergegen wen-
dete sich der Kläger. Das Arbeitsgericht 
wies die Klage ab. Das Landesarbeitsge-
richt gab ihr statt. Das Bundesarbeitsge-
richt verwies die Sache zur erneuten Ver-
handlung an das Landesarbeitsgericht 
zurück.

Denn laut BAG ist die Klausel zwar 
grundsätzlich unwirksam, weil sie in for-
meller Hinsicht den geltenden Anforde-
rungen nicht genüge. Denn der Widerruf 
einer in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (im Arbeitsvertrag) versproche-
nen Leistung des Arbeitgebers dürfe nicht 
grundlos erfolgen. Seit dem 01.01.2002 
müssten die Widerrufsgründe in der Ver-
tragsklausel mit angegeben werden. Das 
BAG hält aber eine ergänzende Vertrags-
auslegung für geboten, um eine unzuläs-
sige Rückwirkung des durch die Schuld-
rechtsmodernisierung geänderten BGB zu 

verhindern und die entstandene Vertrags-
lücke zu schließen.

Hinweis:
Das BAG gewährt den „Altverträgen“ 
eine Art von Vertrauensschutz. Wenn 
ein vor dem 1.1.2002 geschlossener Ver-
trag eine Widerrufsklausel für z.B. eine 
Sonderzahlung enthält, dann darf diese 
Zahlung widerrufen werden, wenn tat-
sächlich Gründe vorliegen, welche die 
Parteien bei Kenntnis der neuen Regelung 
als Widerrufsgrund vereinbart hätten. Das 
sind selbstverständlich Gründe wie z.B. 
wirtschaftliche Notlage des Unterneh-
mens und ähnliche Fälle. Für die ab dem 
1.1.2002 geschlossenen Verträge gilt diese 
Entscheidung nicht. Unabhängig davon, 
ob ein Arbeitgeber Kenntnis von der Än-
derung hatte oder nicht, müssen ab die-
sem Zeitpunkt die Widerrufsgründe im 
Vertrag genannt werden. 
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Werbung mit
Garantien beim

Verbrauchsgüterkauf
Der Bundesgerichtshof hat-

te vor kurzem folgenden inte-
ressanten Fall zu entscheiden: 

Die Parteien handeln mit 
Tintenpatronen und Tonerkar-
tuschen für Computerdrucker, 
die sie über das Internet im 
Wege des Versandhandels ver-
treiben. Der Beklagte bot auf 
seiner Internetseite Drucker-
patronen mit dem Versprechen 
an, „3 Jahre Garantie“ zu ge-
währen. Die Klägerin hat es als 
wettbewerbswidrig beanstan-
det, dass der Beklagte in der 
Werbung nicht angegeben hat, 
wie sich die Bedingungen des 
Eintritts des Garantiefalls dar-
stellen und unter welchen Um-
ständen der Verbraucher die 
Garantie in Anspruch nehmen 
kann. 

Das Landgericht hat die 
Klage abgewiesen. Das Ober-
landesgericht hat den Beklag-
ten verurteilt, es zu unterlassen, 
mit Garantien zu werben, ohne 
den Verbraucher ordnungs-
gemäß auf seine gesetzlichen 
Rechte hinzuweisen.

Der Bundesgerichtshof hat 
das Urteil des Oberlandes-
gerichts aufgehoben und das 
landgerichtliche Urteil wieder-
hergestellt. Gemäß § 477 I 2 
BGB muss eine Garantieerklä-
rung den Hinweis auf die ge-
setzlichen Rechte des Verbrau-
chers sowie darauf enthalten, 
dass diese Rechte durch die 
Garantie nicht eingeschränkt 
werden. Ferner muss die Erklä-
rung den Inhalt der Garantie 

und alle wesentlichen Angaben 
nennen, die für deren Geltend-
machung erforderlich sind. 
Unter eine Garantieerklärung 
fällt nur eine Willenserklärung, 
die zum Abschluss eines Kauf-
vertrages oder eines 
eigenständigen 
Garantiever-
t r age s 

führt, nicht 
dagegen die Wer-
bung, die den Verbraucher le-
diglich zur Warenbestellung 
auffordert und in diesem Zu-
sammenhang eine Garantie 
ankündigt, ohne sie bereits 
rechtsverbindlich zu verspre-
chen. Die insoweit eindeuti-
ge Bestimmung des deutschen 
Rechts setzt freilich nur die eu-
ropäische Richtlinie 1999/44/
EG über den Verbrauchsgüter-
kauf um, die in diesem Zusam-
menhang – im Wortlaut mehr-
deutig – davon spricht, dass 
„die Garantie“ die fraglichen 
Informationen enthalten müs-
se. Der Senat hat es indessen 
als unzweifelhaft angesehen, 
dass auch damit lediglich die 
Garantieerklärung und nicht 
die Werbung mit der Garantie 
gemeint ist.  

Bundesgerichtshof,
Urteil vom 14.4.2011 – Az I 
ZR 133/09
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Werklohnanspruch bei nicht
gegengezeichneten Stundenzetteln?

Will ein Unternehmer nach erbrachter 
Werkleistung die Arbeiten nach Stunden-
lohn abrechnen und entsteht wegen dieser 
Abrechnung zwischen dem Auftraggeber 
und dem Auftragnehmer Streit, kommt 
es für den Werkunternehmer wie häufi g 
in der Praxis darauf an, wie gut seine Be-
weissituation ist. Hierzu ist auf ein aktu-
elles Urteil des Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm hinzuweisen, was sich u.a. mit der 
Frage beschäftigt, wie die abgerechneten 
Stunden belegt werden müssen.

Das Gericht stellt in seiner Entschei-
dung klar, dass der Werkunternehmer 
die Anzahl seiner in Rechnung gestellten  
Stunden darlegen und beweisen muss. Lie-
gen keine vom Auftraggeber oder seinem 
damit beauftragten Architekten abgezeich-

neten Stundenzettel vor, muss der Auftrag-
nehmer den Umfang der Stunden auf eine 
andere Art nachweisen. Dies kann er durch 
einen Zeugenbeweis durch seine Mitarbei-
ter, die die einzelnen Arbeiten ausgeführt 
haben - in Verbindung mit sog. „Rapport-
zetteln“ erledigen, wenn solche im Rahmen 
des Auftrages erstellt worden sind. In dem 
der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall 
hatte das klagende Heizungs- u. Sanitärun-
ternehmen für eigene Zwecke Rapportzet-
tel erstellt, in welchen das Datum, die be-
teiligten Mitarbeiter, die auf die einzelnen 
Mitarbeiter entfallenen Stunden sowie die 
durchgeführten Arbeiten enthalten waren.

Im Rahmen des Prozesses war es 
schließlich nachvollziehbar, wer welchen 
Rapportzettel ausgefüllt hatte und die je-

weils als Zeugen vernommenen Mitar-
beiter konnten den Inhalt der von ihnen 
ausgefüllten Rapportzettel erläutern. Der 
Umstand, dass sich die Mitarbeiter auf-
grund des Zeitablaufs nicht mehr an die 
konkrete Stundenzahl erinnern konnten, 
wurde durch das Gericht nicht nachtei-
lig bewertet. Zudem hatte der ebenfalls 
als Zeuge vernommene Architekt, der die 
Schlussrechnung geprüft hatte, erklärt, 
dass er die Stundenzahl für die abgerech-
neten Arbeiten für plausibel halte. Insge-
samt konnte der Auftragnehmer somit be-
weisen,  wie viele Stunden zur Erbringung 
der vertraglich geschuldeten Leistung an-
gefallen waren. 

(OLG Hamm, Urt. v. 08.02.2011 - 21 
U 88/10-)

Hinweispflichten des Auftragnehmers 
und Gewährleistungsansprüche

Das Oberlandesgericht hatte dabei 
folgenden Fall zu entscheiden: 
Der Auftragnehmer verlangt vom Auftrag-
geber aus einem Werkvertrag eine Restver-
gütung für Arbeiten an einer Heizungs-
anlage in Höhe von 425,28 EUR. Der 
Auftraggeber rechnet hiergegen mit einem 
vermeintlichen Schadensersatzanspruch 
wegen Mängeln in Höhe der Mängelbe-
seitigungskosten von 10.304,60 EUR auf. 
Es werden Klage und Widerklage erhoben 
und der Auftraggeber äußert, dass die vom 
Auftragnehmer eingebaute Heizungsanla-
ge generell nicht funktionstauglich und 
der eingebaute Heizkessel darüber hinaus 
unterdimensioniert ist. 

Das Oberlandesgericht gibt der Kla-
ge des Auftragnehmers statt und weist 
die Widerklage des Auftraggebers zurück. 

Grund hierfür ist, dass der Auftragneh-
mer, durch Zeugenaussagen belegt, vor 
dem Einbau der tatsächlich nicht funkti-
onsfähigen Heizungsanlage den Auftrag-
geber darauf hingewiesen hat, dass seiner-
seits erhebliche Bedenken gegen die vom 
Auftraggeber gewählte Ausführungsvari-
ante und den Einbau eines viel zu niedrig 
dimensionierten Heizkessels bestehen. 

Dies hat das Oberlandesgericht im Er-
gebnis als ausreichend erachtet. Der Auf-
tragnehmer war dementsprechend nicht 
gehalten, den Auftraggeber über einzelne 
unzureichende technische Details der auf-
zuklären. Vielmehr reicht es aus, wenn der 
Auftraggeber aufgrund der Beratung des 
Auftragnehmers über die wesentlichen Risi-
ken aufgeklärt ist und sich auf dieser Basis 
autonom entscheiden kann. Die zuvor noch 

erhobenen Kriterien wie „konkrete, hand-
feste und plastische“ Darstellung durch den 
Auftragnehmer waren nach Auffassung des 
Oberlandesgerichts nicht geschuldet. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich 
hier nicht um eine Entscheidung handelt, 
die grundsätzlich verallgemeinerungsfähig 
ist. Der Auftragnehmer hat hier gut vorge-
arbeitet, indem er bei der entscheidenden 
Verhandlung Zeugen zugegen hatte, die 
sein Vorbringen stützen konnten. Noch 
besser ist, wenn ein schriftliches Protokoll 
vorliegt, anhand dessen man sehen kann, 
dass der Auftraggeber hingewiesen und Sie 
als Auftragnehmer von der Haftung frei-
gestellt hat.  

Oberlandesgericht Koblenz, Urteil 
vom 10.03.2011 – 5 U 1113/10 
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Tag des Ausbildungsplatzes
Am Tag des Ausbildungsplatzes am 

18. Mai trafen sich Betriebe und Schu-
len auf Einladung der Agentur für Arbeit 
Bergisch Gladbach zum Gedanken- und 
Meinungsaustausch zum Thema „Über-
gang Schule Beruf“ in der Kreishandwerk-
erschaft Bergisches Land. 

Der demografi sche Wandel und an-
dere Einfl ussgrößen werden in abseh-
barer Zeit zu einem deutlich sinkenden 

Arbeitskräftepotential führen. Das Ange-
bot an qualifi ziertem Nachwuchs für die 
Wirtschaft wird kleiner werden. Hieraus 
ergeben sich Herausforderungen, denen 
sich alle Beteiligten stellen müssen, um 
den Fachkräftebedarf von morgen zu si-
chern.

Stefan Krause, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit 
Bergisch Gladbach, und Gastgeber Mar-

cus Otto, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land, begrüßten die mehr als 
80 Gäste.

Nach einer thematischen Einführung 
von Anna Artmann, Geschäftsführerin 
in der Agentur, ergab sich für die Anwe-
senden Chance und Gelegenheit in ver-
schiedenen Diskussionsgruppen und 
persönlichen Gesprächen mit Lehrern, 
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Ladegerät für Ausbildung
Die FUCHS EUROPE Schmierstoffe 

GmbH investierte mit der Kfz-Innung in 
die Zukunft junger Menschen: Sie über-
gab an die überbetriebliche Ausbildungs-
werkstatt für das Kfz-Gewerbe der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land in 
Burscheid ein leistungsstarkes Lade- und 
Spannungsversorgungsgerät des Typs Ma-
sek HLF 65. Dieses Gerät ist erforderlich, 
um an modernen Fahrzeugen den erfor-
derlichen Spannungsbedarf sicherzustel-
len. Gerade hier zeigt sich im täglichen 
Einsatz bei der Ausbildung eine große Hil-
fe mit dem neuen Lade- und Spannungs-
versorgungsgerät. Ebenso eignet sich die-
ses Hochvoltfrequenzladegerät für den 
Einsatz an Gelbatterien und Absorbent 
Glass Mattbatterien, die auf dem Markt 
einen immer größeren Anteil einnehmen 
und dieser besonderen Ladetechnik be-
dürfen. Dieses zukunftssichere Ladegerät 

sowohl hinsichtlich der Batteriediagno-
se, der Erhaltungsladung und der Start-
unterstützung wurde durch Herrn Stefan 

Lenz von der Firma FUCHS EUROPE 
Schmierstoffe GmbH übergeben. Hierzu 
nochmals ein herzliches Dankeschön. 

Eltern- und Schülervertretern, Vertretern 
der Kreishandwerkerschaft, der IHK und 
Arbeitgebern aus der Region zum Thema 
auszutauschen und zu diskutieren.

Bastian Wirtz, Redakteur bei Radio 
Berg und Moderator der Veranstaltung, 
stellte 3 junge Leute vor, die Ihren Berufs-
weg auch nach Startschwierigkeiten er-
folgreich mit einer Ausbildung begannen 

und jetzt stabil im Arbeitsleben stehen, 
bzw. nach der Ausbildung jetzt ihre beruf-
liche Karriere weiter treiben. 

Mitarbeiter/innen der Agentur für Ar-
beit leiteten die Diskussionsrunden zu 
den Themen: Betriebliche Ausbildung, 
Fachkräftemangel, Wege in den Beruf, 
Mehr Bildung für mein Kind und „Kein 
Kaufmann ohne Fachabitur?“. 

Die Betriebe hatten Gelegenheit, sich 
und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen. 
Schüler/innen, Eltern und Schulvertreter 
konnten so direkt Kontakt zu den Arbeit-
gebern aufnehmen. Dieser „Marktplatz 
des Informations- und Gedankenaustau-
sches“ hat den Teilnehmenden Lösungs-
wege für die drängenden Fragen rund um 
die Ausbildung und den Start in den Beruf 
aufgezeigt. 

31
FORUM 3/2011

Termine Namen + Nachrichten Handwerksforum EditorialRecht + Ausbildung



Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima Ausbildungsmessen

in unserer Region
Auch in den Monaten April 

und Mai 2011 fanden wieder 
verschiedene Ausbildungsmes-
sen/Ausbildungsbörsen statt. 
Am 9. April fand von 10-14 
Uhr die 9. Rösrather Ausbil-
dungsbörse im Freiherr-vom-
Stein Schulzentrum statt. An 
diesem Tag hatten knapp 1200 
Schülerinnen und Schüler al-
ler Schulformen die Gelegen-
heit sich über die verschie-
denen Ausbildungsberufe zu 
informieren. Viele verschiede-
ne Aussteller informierten über 
die berufl ichen Möglichkeiten, 
darunter namhafte Unterneh-
men, wie OBI, die Kreisspar-
kasse Köln und die Barmer 
GEK. 

Am 21.05.2011 wurde in 
Nümbrecht der 12. Berufs- 
und Studienorientierungstag 
im Schulzentrum veranstal-
tet. In der Zeit von 10 bis 13 
Uhr hatten mehrere hundert 
Schülerinnen und Schüler Ge-
legenheit verschiedene Ausbil-
dungsberufe kennenzulernen. 
Neben überregionalen Unter-
nehmen wie die AOK Rhein-
land, die Bundeswehr und die 

Rhein-Sieg Klinik waren aber 
auch Handwerksbetriebe aus 
unseren Innungen vor Ort. 
Die Tischlerei Ulrich Renner, 
die Bäckerei Dietmar Schmidt 
OHG und der Malerbetrieb 
Bondtke GmbH informierten 
in Workshops über den jeweili-
gen Beruf und standen den in-
teressierten Schülerinnen und 
Schülern Rede und Antwort. 

Schließlich hatten auch die 
Schülerinnen und Schüler der 
Janusz-Korczak Realschule 
und der Erich Kästner Schule 
in Morsbach am 28.05.2011 
die Gelegenheit sich über ver-
schiedene Ausbildungsberufe 
zu informieren. Neben großen 
Unternehmen, wie der Bergi-
sche Abfallverband (BAV) und 
der Agentur für Arbeit betei-
ligten sich auch hier einige 
Handwerksbetriebe. So stellten 
die Bäckerei Rosenbaum, die 
Dachdeckerei Mack, der Elek-
trobetrieb Koch, der Friseursa-
lon Stangier, der Metallbaube-
trieb Walter Solbach Metallbau 
GmbH und die Tischlerei Köt-
ting die verschiedenen Aus-
bildungsberufe vor und in-
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Ihre PPaarrttnnneerrr ffffüüüürrrIhre PPaarrttnnnneerr ffffüüüürrr
Sanitär – Heeiizzuunnnngggg –– KliimaSanitär – Heeiizzuunnngggg –– Kliima

formierten die interessierten 
Schülerinnen und Schüler über 
die Voraussetzungen für diesen 
Beruf. 

Da bei diesen Veranstal-
tungen aufgrund der häufi g 
ungünstigen zeitlichen Lage, 
insgesamt nur wenige Hand-
werksbetriebe die Möglichkeit 
hatten ihr Handwerk zu prä-
sentieren, war die Kreishand-
werkerschaft immer mit einem 
Informationsstand zu den ver-
schiedenen Ausbildungsberu-
fen im Handwerk vertreten. So 
konnte den Schülerinnen und 
Schülern der Hauptschulen, 
der Realschulen und der Gym-
nasien die große Vielfalt der 
handwerklichen Berufe vorge-
stellt werden. In Einzelgesprä-
chen konnten den Schülerin-
nen und Schülern die Vorteile 
einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden 
Zukunftsperspektiven erläutert 
werden.

Dies waren drei weitere Aus-
bildungsmessen im Jahr 2011, 
an der die Kreishandwerker-
schaft als Vertretung der Hand-
werksbetriebe teilgenommen 
hat. Weitere Ausbildungsbör-
sen und -messen sind in unserer 
Region für dieses Jahr geplant 
und werden zu Informations- 

und Werbezwecken durch die 
Kreishandwerkerschaft wahr-
genommen. Von den Veran-
staltern wird es jedoch begrüßt, 
wenn sich Handwerksbetrie-
be direkt beteiligen, um ihren 
Beruf und ihr Unternehmen 
vorzustellen. Auch werden re-
gelmäßig Handwerker gesucht, 
die einen kurzen Vortrag zu ih-
rem Betrieb und ihrem Werde-
gang sowie dem täglichen Ar-
beitsablauf halten wollen. Die 
Ausbildungsmessen sind für 
die Betriebe eine gute Möglich-
keit, junge Menschen für den 
Handwerksberuf zu begeistern 
und so neue Auszubildende zu 
fi nden, aber natürlich auch, um 
ihren Betrieb in der Region be-
kannter zu machen. Eine solche 
Ausbildungsmesse kann daher 
sowohl für die Ausbildungs-
platzsuchenden, aber auch für 
die Betriebe einen „Gewinn“ 
darstellen. Betriebe, die an sol-
chen Ausbildungsmessen oder 
an einer Vortragstätigkeit Inte-
resse haben, können sich gerne 
an Herrn Assessor Ruhl (02202 
/ 9359-32; ruhl@handwerk-di-
rekt.de) wenden. Dort können 
Sie Informationen über die uns 
bekannten Ausbildungsmessen 
in der Region und weitere In-
formationen zu den dortigen 
Beteiligungsmöglichkeiten er-
halten. 
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Bronzemedaille bei der
Europameisterschaft

Bei den Europameisterschaften der Fri-
seure 2011 in Dublin startete auch Mi-
lan Kranjcec, Friseurmeister aus Hückes-
wagen und Mitglied der Friseurinnung 
Bergisches Land. 

Nach der erfolgreichen Weltmeister-
schaft im vergangenen Jahr, wo er die Bron-
zemedaille für Deutschland im Team holen 
konnte, konnten Milan Kranjcec und seine 
Teamkollegin Denis Rademacher nun auch 

in Dublin die Bronzemedaille holen. Im 
Jahr 2009 hatte Milan Kranjcec bereits mit 
anderen Teamkolleginnen an der Europa-
meisterschaft in Athen teilgenommen, wo 
sie den 8. Platz belegen konnten. In diesem 
Jahr konnten sich die beiden Friseurmeis-
ter um 5 Plätze verbessern und kämpften 
sich auf Platz 3 vor. Nach kurzer intensiver 
Trainingszeit mit seiner Trainerin Gudrun 
Bielicki stand der Teilnahme an der Euro-
pameisterschaft nichts mehr im Weg.

Der erste Wettbewerb für Milan Kran-
jcec und seine Teamkollegin war „Seniors 
Lady Fashion Day Style“, wo eine kreati-
ve, modische Tagesfrisur am langen Haar 
erstellt werden musste. Am Montag star-
tete der zweite Wettbewerb „Seniors Lady 
Fashion Evening Style“ für Milan Kran-
jcec und seine Kollegin, wo er eine mo-
dische Steckfrisur erstellen musste. Milan 
und Denis lieferten eine hervorragende 
Leistung ab, was auch mit einer guten 
Platzierung belohnt wurde.

Das Team Deutschland im Damen-
fach Senioren Mode wurde Bronze-Ge-
winner und ist nun auch die Nummer 3 
von Europa. Auch für die Trainerin Gud-
run Bielicki aus Lünen ist dieser 3. Platz 
bei der Europameisterschaft wieder ein 
großer Erfolg. Insgesamt starteten bei der 
Europameisterschaft ca. 160 Teilnehmer 
aus 55 Nationen. Das Team wird nun ge-
meinsam mit der Trainerin weiter an den 
Frisuren arbeiten und an internationalen 
Meisterschaften teilnehmen, um die Mög-
lichkeit zu haben, in 2014 an der WM in 
Deutschland teilzunehmen.

Die Friseurinnung Bergisches Land 
gratuliert Milan Kranjcec, seiner Team-
kollegin Denis Rademacher und der Trai-
nerin Gudrun Bielicki recht herzlich zu 
diesem großen Erfolg.  
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Goldener Meisterbrief
für Jakob Weyer

Goldener Meisterbrief
für Heinz Rodenbach

Am 28.4.1961 legte Herr Jakob Wey-
er, geb. 9.9.1938, wohnhaft in Bergisch 
Gladbach, die Meisterprüfung im Mau-
rerhandwerk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss bei der Handwerkskammer 
zu Köln ab. Daher wurde Herrn Weyer 
durch Herrn Rüdiger Otto, Obermeis-
ter der Baugewerksinnung Bergisches 
Land, Herrn Udo Tang, stellv. Kreishand-
werksmeister, und Herrn stellv. Hauptge-
schäftsführer Marcus Otto nachträglich 
der „Goldene Meisterbrief“ überreicht. 
Herr Weyer absolvierte von April 1953 bis 
März 1956 seine Lehre und legte 1956 sei-
ne Gesellenprüfung im Maurerhandwerk 
ab. Von 1961 bis 1993 war Herr Weyer 
selbständig und Mitglied der Baugewerk-
sinnung Bergisches Land. 

Wir gratulieren herzlich. 

Am 22.6.1961 legte Herr Heinz Ro-
denbach, geb. 15.10.1929, wohnhaft in 
Bergisch Gladbach, die Meisterprüfung 
im Maschinenbauerhandwerk vor dem 
Meisterprüfungsausschuss bei der Hand-
werkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Rodenbach durch 
Herrn Dieter Eiberg, Obermeister der In-
nung für Metalltechnik Bergisches Land, 
und Herrn Hauptgeschäftsführer Heinz 
Gerd Neu der „Goldene Meisterbrief“  
überreicht.

Herr Rodenbach absolvierte von Okto-
ber 1945 bis März 1949 seine Lehre und 
legte 1959 seine Gesellenprüfung. In der 
Zeit seiner Selbständigkeit bildete Herr Ro-
denbach 8 Auszubildende aus. Der Betrieb 
ist heute noch Mitglied der Innung für Me-

talltechnik und wird von seinem Sohn wei-
tergeführt, der auch aktuell einen Auszubil-

denden in der Ausbildung hat. 
Wir gratulieren herzlich.  
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Goldene Meisterbriefe
» Heinz Rodenbach 22.6.2011
 Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

Arbeitnehmerjubiläen
50 Jahre  
» Franz-Peter Steinkrüger 1.4.2011
 C + W Müller GmbH, Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

40 Jahre
» Manfred Höck 1.7.2011
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG,
 Leverkusen, Elektroinnung
  
25 Jahre 
» Marian-Georg Lattka 1.6.2011
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG,
 Leverkusen, Elektroinnung Neue Innungsmitglieder

» Martin Dietrich
 Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung 
» Udo Kwasnitza
 Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
» Sven Seidel
 Waldbröl, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
» Pascal Szczepanski
 Leverkusen, Friseurinnung 
» Schumacher - Braun Systemhaus GmbH & Co. KG
 Gummersbach, Elektroinnung 
» Hans Dieter Spitzley
 Lindlar, Elektroinnung 
» Jelena Petrovic
 Leverkusen, Friseurinnung 
» Maria-Luisa De Pasquale
 Burscheid, Friseurinnung 
» Alexandra Pavlic
 Waldbröl, Friseurinnung 
» Holger Kleine
 Bergneustadt, Innung für Metalltechnik 
» Car-Service-Point GM GmbH & Co.
 Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung 
» Georg Korth
 Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung 
» Ellen Valder
 Kürten, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Jakob Kempkes 27.05.2011 75 Jahre
 Ehrenobermeister der Fleischerinnung
» Peter Kesehage 16.06.2011 50 Jahre
 ehem. Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Eckhard Sträßer 05.07.2011 60 Jahre
 Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
» Rainer Krapp 06.07.2011 65 Jahre
 stellv. Obermeister der Dachdeckerinnung
» Wilhelm Seligmann 07.07.2011 80 Jahre
 Ehem. Oberstudiendirektor des Berufskollegs Oberberg
» Heinz Runte 08.07.2011 75 Jahre
 ehem. Obermeister der Innung für Informationstechnik
» Achim Willutzki 10.07.2011 50 Jahre
 Obermeister der Innung für Informationstechnik
» Raban Meurer 10.07.2011 55 Jahre
 Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung
» Heinz Gaspers 10.07.2011 70 Jahre
 ehem. Lehrlingswart der Kraftfahrzeuginnung
» Albrecht Bonekämper 20.07.2011 85 Jahre
 Ehrenobermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Herbert Sprenger 24.07.2011 75 Jahre
 ehem. Lehrlingswart der Fleischerinnung

Betriebsjubiläen
25 Jahre
» Ludwig Blocksiepen 20.5.2011 

Leichlingen, Maler- und Lackiererinnung

» Silvana Marenzzi 26.6.2011 
Leverkusen, Friseurinnung

» Joachim Hebbinghaus 27.6.2011 
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Christa Hinz 14.7.2011
 Overath, Friseurinnung

» Hans Biesen GmbH 17.7.2011 
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

  
» GbR Markus und Frank Römer 23.7.2011 

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

38
FORUM 3/2011

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Terminedwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten

20.7.11, 19.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der Tischlerinnung, Firma Holz Richter
 GmbH, Industriepark Klause, 51789 Lindlar

20.7.11, 18.00 Uhr
 Fachabend der Baugewerksinnung

22.7.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Auffrischungskurs

23.7.11, 11.00 Uhr
 Lossprechungsfeier und Sommerfest der Maler- und Lackiererin-

nung, Ausbildungszentrum, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

24.7.11, 11.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der Bäcker- und Fleischerinnung, Brauhaus 

„Am Bock“, Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach

29.7.11, 18.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der Dachdeckerinnung, Historische
 Holstein‘s Mühle, Holsteinsmühle 1, 51588 Nümbrecht

8.8.11, 19.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der Friseurinnung, Kulturzentrum
 Lindlar, Wilhelm-Breidenbach-Weg, 51789 Lindlar

29.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs  

30.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs  

31.8.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs  

1.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs  

6.9.11, 19.30 Uhr
 Vorstandssitzung der Friseurinnung 

12.9.11, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

26.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
 Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

27.9.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
 Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

30.9.11, 14.00 – 17.15 Uhr
 Fortbildungsveranstaltung: Gefährungsbeurteilung
 im Elektrohandwerk, Elektroinnung 

6.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Auffrischungskurs, Haus der Vereinigten IKK,
 Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

10.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
 Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 

11.10.11, 8.30 – 16.00 Uhr
 Erste-Hilfe Grundkurs, Haus der Vereinigten IKK,
            Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach 






